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RS VwGH Erkenntnis 1987/01/29
86/08/0172

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1987

Rechtssatz

Beschränkt sich das vom Bevollmächtigten behauptete betriebliche Kontrollsystem auf Belehrungen, Au4orderungen

an die Lenker, die Arbeitszeitvorschriften einzuhalten und stichprobenweise Kontrollen der Fahrtenbücher, so stellt

dies ein unzulängliches Kontrollsystem dar.

Im RIS seit

29.01.1987

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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